


Übersicht / Streitverkündung und Streithilfe


Streitverkündung ist die förmliche Benachrichtigung eines Dritten von einem anhängigen Prozess, dem Vorprozess (ThP § 72, RN 1). Zweck der Streitverkündung ist die Interventionswirkung (§§ 74 III, 68 ZPO).


Streithilfe ist die Beteiligung eines Dritten (= nicht Partei) am Rechtsstreit zur Unterstützung einer Partei.


Beachte: Streithilfe ist oft die Folge von Streitverkündung, aber auch ohne Streitverkündung möglich (§ 66 I ZPO).

Gesamtüberblick anhand eines Grundfalls:

(Streit um Sachmängel bei „Kettenverkauf“)
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(Streitverkünder)
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Streitverkündungsem

-

pfänger (V

orlieferant)

 

Folgeprozess

 / Wirkung der §§

 

74

 

III, 

68 ZPO u.U. abhängig vom Verhalten 

im Vorprozess:

 

·

 

ohne Beitritt nur bei Vorliegen von 

§§

 

72, 73 ZPO (ThP §

 

74, RN

 

2)

 

·

 

wenn Beitritt: Bindung 

unab

hängig

 

davon

 

·

 

Grenze:

 §

 

68 2.Hs. ZPO (vgl. ThP 

§

 

68, RN 9 

ff)

 

 

Umfang der Bindung:

 alle tat

sächl. 

und rechtl. Fest

stel

lungen (vgl. ThP 

§

 

68, RN

 

5

 

ff)

 

Beitritt im sog. Vorprozess:

 

 

·

 

Wirkung des §

 

67 ZPO bei 

Rechtsbehelfen (v.a. Fristen), 

Säumnis, Bestreiten

 

·

 

Kosten nach §

 

101 ZPO

 


Weiterhin ist die Wirkung des § 204 I Nr. 6 BGB zu beachten. Die Verjährung des im Folgeprozess geltend zu machenden Anspruchs wird mit Zustellung der Streitverkündung gehemmt im Vorprozess gehemmt.
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Folgeprozess / Wirkung der §§ 74 III, 68 ZPO u.U. abhängig vom Verhalten im Vorprozess:



ohne Beitritt nur bei Vorliegen von §§ 72, 73 ZPO (ThP § 74, RN 2)



wenn Beitritt: Bindung unab�hängig davon



Grenze: § 68 2.Hs. ZPO (vgl. ThP § 68, RN 9 ff)







Umfang der Bindung: alle tat�sächl. und rechtl. Fest�stel�lungen (vgl. ThP § 68, RN 5 ff)











Beitritt im sog. Vorprozess:







Wirkung des § 67 ZPO bei Rechtsbehelfen (v.a. Fristen), Säumnis, Bestreiten



Kosten nach § 101 ZPO
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